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Urlaubsanspruch für Beamtinnen und Beamte 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, 

das Bundesarbeitsgericht (BAG) hat mit Urteil vom 20.03.2012 entschieden, dass die altersabhängi-

ge Staffelung des Urlaubsanspruchs gegen das Verbot der Diskriminierung wegen des Alters ver-

stößt.  

Nachdem dieses Urteil bereits für die Tarifbeschäftigten umgesetzt worden ist und ein einheitlicher 

Urlaubsanspruch von jährlich 30 Tagen bei einer 5-Tage-Woche besteht, soll dies nun auch für die 

Beamtinnen und Beamten erfolgen. Die Bremische Urlaubsverordnung soll entsprechend geändert 

werden (siehe auch das Rundschreiben der Senatorin für Finanzen Nr. 9/2013 vom 9. Juli 2013). 

Nach dieser Änderung sollen alle Beamtinnen und Beamte unabhängig vom Lebensalter einen Ur-

laubsanspruch von 30 Urlaubstagen bei einer 5-Tage-Woche erhalten. Die Regelung soll rückwir-

kend zum 01.01.2011 in Kraft treten. Der Senat hat am 02.07.2013 beschlossen, dass im Vorgriff auf 

die beabsichtigte Änderung bereits jetzt so verfahren werden darf. 

HINWEIS: 

Die aufgrund der Neuregelung erhöhten Urlaubsansprüche aus 2011 und 2012 verfallen, wenn sie 

nicht bis zum 31.12.2013 in Anspruch genommen werden.  



Für unser Ressort wird die Neuregelung wie folgt umgesetzt: 

- Für das Jahr 2013 wird der Urlaubsanspruch der betroffenen Kollegen und Kolleginnen im 

MIP automatisch erhöht. 

- Für die Jahre 2011 und 2012 wird der erhöhte Urlaubsanspruch – sofern möglich - mit bereits 

in Anspruch genommenen bzw. genehmigten Urlaubstagen verrechnet. 

Die Umsetzung im MIP ist bereits abgeschlossen. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an das Per-

sonalbüro unter der Tel.-Nr. -2226. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag  

gez. Melanie Otto 


